
Möglicher Zeitstrahl für die Erneuerung der Direktvergabe

WARTEFRIST: Mindestens 12 Monate

Q1 2024 Im Anschluss

Erarbeitung der 
Vorabbekanntmachung
(VAB) und des 
Nahverkehrsplans sowie
Prüfung örV bzgl. 
Ausbrechende Verkehre

Grundsatzbeschluss
Kreistag über vorzeitige
Direktvergabe

1. Quartal 2024

im Anschluss

Im Anschluss

Veröffentlichung VAB / 
Beteiligungsverfahren 
zum NVP-Entwurf

im Anschluss

3. Quartal 2025

Kreistagsbeschluss zur
Erteilung des öDA bzw. 
gesellschaftsrechliche
Umsetzung; Beschlüsse
der Gesellschaftsgremien

3. Quartal 2025

Im Anschluss

Kreistagsbeschluss über
Veröffentlichung
Vorabbekanntmachung
und NVP-Entwurf

Ende 2. Quartal 2024

Bis 1./2. 2025

Konkrete Ausformung
der Inhouse-Vergabe
und des öDA

Bis 1./2. Quartal 2025

Im Anschluss

Steuerliche Abstimmung des 
öDA durch Beantragung
einer verbindlichen Auskunft

im Anschluss Beantragung der 
Liniengenehmigungen

im Anschluss

Im Anschluss ab 2026

Laufzeitbeginn des 
neuen öDA mit
Aufnahme des 
Fahrbetriebs und 
hierdurch vollständige
Umsetzung des NVP 
möglich

ab 2026

ANLAGE


